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Fakten im Überblick 
 

Anlass und Ziel der Änderung: 
 

Erweiterung eines ansässigen Unternehmens. Die Flä-

chen sollen künftig gewerblich genutzt werden. 

Flächenausgleich  nicht erforderlich 

Gebietsgröße  ca 0,7 ha 

Zielabweichung  nicht erforderlich 

Stadtverordneten- bzw. Ge-

meindevertreterbeschluss 

zur RegFNP-Änderung 

 12.04.2018       

Parallelverfahren 
 
 nein     ja, B-Plan der Stadt Karben Nr. 223  "Am 

Quellenhof" 

FFH-Vorprüfung   

Vorliegende Gutachten   zu Themen: Artenschutz 
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Derzeitige RegFNP-Darstellung 
 

 
 

 Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000 

 



4. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Karben, Stadtteil Groß-Karben 
Gebiet: "Am Quellenhof" 
 
Offenlage 
 

Ausfertigungsstand: 13.01.2020  5 von 24  
 

 
Beabsichtigte RegFNP-Darstellung 
 

 
 

 Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000 

 
"Sonderbaufläche, Bestand - Sport und Erholung" (ca. 0,7 ha) in "Gewerbliche Baufläche, 
geplant" (ca. 0,7 ha)  
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Anpassung der Beikarte 1: Vermerke, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grenze des  
Änderungsbereiches 
 

Ohne Maßstab  

  
 
Anpassung der Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grenze des  
Änderungsbereiches 
 

Ohne Maßstab 
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Luftbild (Stand 2017) 
 

 
 

 Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 10 000 
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Vergrößerung der beabsichtigten Änderung 
 

 
 

 

 Grenze des Änderungsbereiches ohne Maßstab 
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Begründung 

 
A: Erläuterung der Planänderung 
 
A 1. Rechtliche Grundlagen 
 
Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs.1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt 
gemäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erfor-
dernisse der Raumordnung fest. 
 
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Hessisches Landespla-
nungsgesetz und das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main bilden neben 
weiteren Fachgesetzen in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
die Rechtsgrundlagen der Planung. 
 
A 2. Geltungsbereich 
 
Der Änderungsbereich hat eine Größe von ca. 0,7 ha und ist derzeit im Regionalplan Süd-
hessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) als "Sonderbaufläche, 
Bestand - Sport und Erholung" dargestellt. Im Norden und Westen ist die Fläche umgeben 
von den Firmengebäuden der Kelterei Rapps, im Osten schließt sich Ackerland und östlich 
davon die Nidda an, im Süden befindet sich ein Hotel. 
 
Die Abgrenzung kann den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden. 
 
A 3. Anlass, Ziel und Inhalt 
 
Die Stadt Karben möchte einem ortsansässigen international agierenden Unternehmen, das 
seit längerem schon seinen Hauptsitz in Karben an der Dögelmühle hat, eine Erweiterung im 
direkten Umfeld ermöglichen. 200 der insgesamt 500 Mitarbeiter arbeiten an dem Standort in 
Karben, der sich im Osten des Änderungsgebietes befindet. Auf der Planungsfläche soll ein 
zusätzliches Verwaltungsgebäude sowie eine Ausstellungshalle gebaut werden. Ebenso 
werden weitere Parkplatzflächen benötigt. Für diesen Zweck soll die Fläche der bisherigen 
Tennisplätze des ehemaligen Tennisclubs Quellenhof umgenutzt und künftig als „Gewerbli-
che Baufläche“ dargestellt werden. Das im Süden anschließende Hotel (S-Hotel) wird derzeit 
ausgebaut und modernisiert. 
 
"Sonderbaufläche, Bestand - Sport und Erholung" (ca. 0,7 ha) in "Gewerbliche Baufläche, 
geplant" (ca. 0,7 ha)  
 
Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird an diese 
Änderung angepasst. 
 
 
 
A 4. Regionalplanerische Aspekte  
 
Das Änderungsgebiet liegt im Bereich der regionalplanerischen Festlegung "Vorranggebiet 
Siedlung, Bestand und Planung". Damit weicht die geplante Darstellung "Gewerbliche Bau-
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fläche, geplant" von den regionalplanerischen Zielen ab. Die Größe des Änderungsbereiches 
mit ca. 0,7 ha ist regionalplanerisch nicht von Bedeutung.  
 
A 5. Verkehrsplanerische Aspekte 
 
Das Änderungsgebiet wird von der Brunnenstraße aus erschlossen und über diese an das 
überörtliche Straßennetz, der Nordumgehung Groß-Karben (L3351/K246), angebunden. 
 
Die bestehende Firma liegt östlich der Nidda auf dem Gelände der Dögelmühle und ist mit 
dem Änderungsgebiet über eine Brücke verbunden. Die vorhandenen Parkplätze auf dem 
Gelände Dögelmühle sollen zum Großteil im Änderungsgebiet untergebracht werden. 
Dadurch wird das Kreuzen des Kfz-Verkehrs im Bereich der bestehenden überörtlichen 
Fahrradroute entlang der Nidda verringert. 
 
Der Änderungsbereich liegt im 1.000 m-Einzugsbereich des Haltepunktes "Karben-Groß-
Karben Bahnhof" der S Bahn Linie 6 (Friedberg – Frankfurt-Süd).   
 
A 6. Landschaftsplanerische Aspekte  
 
In der Planfläche liegen im östlichen Teil Tennisplätze und ein Parkplatz im Westen. Der 
Parkplatz sowie der nördliche Anschluss an die Tennisplätze sind mit Gehölzen und Gebü-
schen eingefasst. Innerhalb der Tennisanlage befindet sich eine Nadelbaumreihe. Nördlich, 
westlich und südlich grenzen an die Fläche Verkehrsflächen und versiegelte, gewerblich ge-
nutzte Flächen sowie eine Halle an. Im östlichen Anschluss liegen Ackerflächen und in ca. 
70m Entfernung die Nidda mit Ufergehölzen.  
Der Landschaftsplan der Stadt Karben aus dem Jahr 1996 stellt an der Stelle des Ände-
rungsbereiches "Gewerbegebiet/ Sondergebiet" dar. Im Osten werden Streuobstwiesen und 
extensiv genutzte öffentliche Grünfläche dargestellt. Daran anschließend im Osten grenzt die 
Nidda. Südlich wird der Änderungsbereich im Landschaftsplan ebenfalls mit "Gewerbege-
biet/Sondergebiet" dargestellt. Im Westen wird der Bereich durch eine Erschließungsstraße 
begrenzt. 
 
Aussagen zur Behandlung und Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
erfolgen im Umweltbericht unter B 2.2 und B 2.3. 
 
A 7. Planerische Abwägung 
 
Durch die vorliegende Änderung des RPS/RegFNP 2010 werden teilweise erhebliche Beein-
trächtigungen von Umweltbelangen vorbereitet. Aufgrund der erstmaligen Bebauung des 
bisher für Tennisplätze planierten Geländes sind weitere Umweltauswirkungen auf Boden 
und Fläche, Wasser, Luft und Klima, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sowie Land-
schaft und Erholung zu erwarten, insbesondere Verlust und Einschränkung von Lebensräu-
men für Tiere und Pflanzen, Einschränkung des Versickerungsvermögens für Regenwasser, 
Verringerung der Grundwasserneubildung, Verminderung der Kaltluftproduktion, Verlust von 
für die Erholung nutzbaren Freiflächen sowie Veränderung des Landschaftsbildes und mögli-
cher Blickbeziehungen. 
Diese durch die Planung zu erwartenden Umweltauswirkungen sind durch entsprechende 
Festsetzungen und Maßnahmen im Rahmen der konkretisierenden Planung weitestgehend 
zu vermeiden, zu verringern oder auszugleichen, so dass keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen durch die vorgesehene Änderung entstehen. 
Die Anfälligkeit der der durch die Planung ermöglichten Vorhaben für schwere Unfälle und 
Katastrophen ist nach § 2 Abs.4 BauGB und § 39 Abs.3 UVPG vertieft im nachfolgenden 
Planungs- und Zulassungsprozess zu behandeln. Auf der Ebene der regionalen Flächennut-
zungsplanung wird lediglich die Anfälligkeit bewertet, die sich aus der Darstellung der Art der 
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Bodennutzung in den Grundzügen gemäß § 5 Abs.1 BauGB ergibt. Hier sind nach derzeiti-
gem Kenntnisstand keine schwerwiegenden Risiken erkennbar. 
 
 
Flächenausgleich: 
Ein Flächenausgleich ist nicht erforderlich, weil durch die Änderung keine zusätzlichen Bau-
flächen in Anspruch genommen werden, sondern lediglich eine Umwidmung der Bauflächen-
kategorie erfolgt. 
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B: Umweltbericht 

 
B 1. Einleitung 

 
B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Planänderung 
 
Die Stadt Karben möchte einem ortsansässigen Unternehmen, das sich im Osten des Plan-
gebietes auf dem Gelände der ehemaligen Dögelmühle am gegenüberliegenden Niddaufer 
befindet, eine Erweiterung im direkten Umfeld ermöglichen. 
Für diesen Zweck soll die Fläche der bisherigen Tennisplätze umgenutzt werden, um dort ein 
Verwaltungsgebäude, eine Ausstellungshalle und weitere Parkplätze zu errichten. 
Entsprechend den jetzigen Planungsabsichten wird die bisherige Planaussage im 
RPS/RegFNP 2010 wie folgt geändert: 
"Sonderbaufläche Sport und Erholung, Bestand" (ca. 0,7 ha) zu "gewerbliche Baufläche, 
geplant". 
Bezüglich des Themas Flächenausgleich wird auf Kapitel A 7 verwiesen. 
 
B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne 
 
Im Umweltbericht sind die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes darzustellen, die für die Planänderung von Bedeutung sind. Diese wer-
den nachfolgend aufgeführt.  
 
Zur Berücksichtigung der Umweltschutzziele wurden Prüfkriterien für die Umweltprüfung des 
RegFNP abgeleitet, die auch in der vorliegenden RegFNP-Änderung angewendet werden. 
Die Prüfkriterien und die entsprechende Methodik der Umweltprüfung sind im Kapitel 3.1.1 
(Umweltprüfung allgemein) des Umweltberichts zum RPS/RegFNP 2010 erläutert.  
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung die Einhaltung bestimmter Umweltschutzziele - wie z.B. von Grenzwerten beim Immis-
sionsschutz - im Regelfall noch nicht genau geprüft werden kann, da in diesem Planungssta-
dium meist noch keine detaillierten Angaben zur späteren Nutzung vorliegen. 
 
Wie die genannten Ziele im konkreten Fall der vorliegenden Planänderung berücksichtigt 
werden, ist in Kapitel B 2. Umweltauswirkungen und den diesem zu Grunde liegenden Da-
tenblättern zur Umweltprüfung erläutert (siehe auch Kap. B 3.1 Prüfverfahren). 
 
BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden 
und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
(§ 1 BBodSchG) 
 
BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. (§ 1 BImSchG) 
 
BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz 
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Zwecke dieses Gesetztes sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten zu schützen. 

Dazu zählen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft. (§ 1 BNatSchG) 
 
HDSchG - Hessisches Denkmalschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetztes ist es, durch Denkmalschutz und Denkmalpflege die 
Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung zu 
schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche 
Entwicklung, Raumordnung und den Erhalt der historisch gewachsenen Kulturlandschaft 
einbezogen werden. (§ 1 HDSchG) 
 
WHG - Wasserhaushaltsgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. (§ 1 WHG) 
 
BauGB - Baugesetzbuch 

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Aufgaben der Bauleitplanung zu regeln. Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. (§ 1 BauGB) 
 
Landschaftsplan 

Zu den Aussagen des Landschaftsplanes wird auf Kapitel A 6 verwiesen. 
 

Flächenausgleichsrichtlinie des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain 

Die Flächenausgleichsrichtlinie soll einen nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut Boden 
dauerhaft gewährleisten und den Flächenverbrauch im Gebiet des Regionalverbandes an-
gemessen steuern (Beschluss III-2015-26 der Verbandskammer vom 29.04.2015 zu Druck-
sache III-2015-26). 
 
B 2. Umweltauswirkungen 
 
B 2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 
 
Das Plangebiet liegt im Westen des Karbener Ortsteils Groß-Karben zwischen Brunnenstra-
ße und Nidda nördlich des Hotels "Quellenhof". 
Aktuell wird das Plangebiet im westlichen Teil als Parkplatz und im östlichen Teil als Tennis-
platz mit sechs Spielfeldern genutzt.  
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Die Parkplatzfläche wird am Rand von Gehölzbeständen eingefasst. Ein Streifen Nadelge-
hölze unterteilt die Tennisplätze in Nord-Süd-Richtung. Der nördliche Zipfel des Plangebietes 
zwischen Tennisplätzen und der vorbeiführenden Straße ist dicht mit Bäumen / Gehölzen 
bedeckt. 
 
Von der Änderung ist folgendes Schutzgebiet betroffen: 
Lage innerhalb der Zone I des Oberhessischen Heilquellenschutzbezirks 
 
Folgende schutzgutbezogene Umweltfaktoren sind relevant: 
 
Boden und Fläche 

 aktueller Versiegelungsgrad der Fläche: 25 bis < 50% 

 Altlasten oder Altablagerungen sind im Änderungsgebiet nicht bekannt 

 Vorhandensein von Kampfmitteln nicht bekannt, aber nicht auszuschließen 

 anthropogen überformte Böden (Allosol aus umgelagerten Auen- und Terras-
sensedimenten der Nebentäler) 

 ursprüngliche Bodenart: Auensediment - Vega mit Gley-Vega (Auenschluff und/oder -
ton über Auenlehm oder -ton) 

 keine Aussage zu Bodenfunktionsbewertung, da bereits teilversiegelt und als Sport-
platzfläche genutzt (Tennisplätze und Parkplatz) 

 Funktion als Lebensraum besteht in den unversiegelten mit Gehölzen bestockten 
Teilbereichen, neben Bäumen z.B. für Krautsäume, Vogelarten, Fledermäuse 

 kein besonderes Biotopentwicklungspotenzial, wobei Flächen des Biotopverbundes 
unmittelbar östlich an das Plangebiet anschließen (Niddaaue) 

 geringe Hangneigung (1% nach Ost) einhergehend mit sehr geringer bis geringer po-
tenzieller Hangrutschungsgefährdung 

 Baugrundeignung ungünstig über günstig 
 
Wasser 

 Lage in der Zone I des Oberhessischen Heilquellenschutzbezirkes 

 bei Extremhochwasser potenziell überschwemmungsgefährdete Flächen hinter 
Hochwasserschutzanlage gemäß der Gefahrenkarte des Hochwasserrisikomanage-
mentplanes (ca. östliche Hälfte des Plangebietes) 

 Lage innerhalb eines Gebietes mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des 
Grundwassers (Porenleiter  unter Auen- oder Hochflutlehm, Flurabstand <= 2m ) 

 schwach grundnaß 

 Gewässer Nidda verläuft knapp 100 m östlich des Plangebietes 

 gemäß Aussage des Bebauungsplanes mögliches Vorkommen von gespanntem bzw. 
artesisch gespanntem Grundwasser 

 Graben mit eutrophem Gewässerzustand beginnt an der nördlichen Spitze des Plan-
gebietes und verläuft von dort aus Richtung Nidda 

 
Luft und Klima 

 Gebiet mit hoher Wärmebelastung > 22,5 - 27,5 Belastungstage pro Jahr im 200 m-
Raster (Bioklima) 

 Tal der Nidda fungiert als intensive Kaltluftabflussbahn 
 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 Artenschutzrechtliche Prüfung wurde im Rahmen des Bebauungsplans (Begehungen 
Juni 2018 und März 2019) durchgeführt 

 Lage am Rand des Biotopverbundsystems (unmittelbar östlich an Plangebiet angren-
zend) 
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 geringe Bedeutung des Plangebietes aus floristischer Sicht (hoher Versiegelungs-
grad) 

 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 13 HAGBNatSchG und § 30 BNatSchG sowie 
Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie (Anhang I) sind nicht vorhanden.  

 vorhandene Gehölze und Gebüschstrukturen bieten Lebensraum für Vögel (insbe-
sondere Vogelarten der Siedlungen und Grünanlagen sowie Arten der Hecken und 
Gebüsche) und Fledermäuse 

 Haussperling im Planungsgebiet und näheren Umfeld 2014 nachgewiesen (potenziell 
für diese Gebäudebrüter geeignete Nistmöglichkeiten im Bereich der Tennishalle 
vorhanden) 

 Zwergfledermaus im Zuge der Kartierung der Ortsumgehung Karben (2007) im unmit-
telbaren Umfeld nachgewiesen. Aktuell keine konkreten Hinweise, Besatz durch Ein-
zeltiere jedoch möglich. 

 
Landschaft 

 Lage im Landschaftsraum "Wetterau" 

 Verlauf von Regionalparkroute, Nidda- und Fernradweg R4 östlich des Änderungsge-
bietes entlang der Nidda 

 Teilfläche durch Freizeiteinrichtungen (Tennisplätze) genutzt 
 
Mensch und seine Gesundheit 

 Emissionen des nordwestlich anschließenden benachbarten Gewerbebetriebes (Ge-
tränkeherstellung) 

 Lärm durch Ziel- und Quellverkehr auf der Straße "Am Selzerbrunnen" (tagsüber 45-
50 dB) 

 
Kultur- und sonstige Sachgüter 

 unmittelbar nordwestlich angrenzend Hinweise auf Villa Rustica aus der römischen 
Kaiserzeit 

 Baudenkmale Selzerbrunnen, Taunusbrunnen westlich des Plangebietes in ca. 50 - 
100 m Entfernung 

 
B 2.2 Prognose und Bewertung der Auswirkungen 
 
Auswirkungen der bisherigen Planung 
 
Mit der bisherigen Planaussage „Sonderbaufläche Sport“ ist die momentane Nutzung des 
Plangebietes durch Tennisplätze und Parkplatz abgedeckt. Darüber hinaus ermöglicht die 
Planaussage jedoch z.B. auch große Hallenbauten. 
Hierbei sind durch Versiegelung und Überbauung über die derzeitige Nutzung hinausgehend 
Auswirkungen wie 
- dauerhafter Verlust des natürlichen Bodens und seiner natürlichen Bodenfunktionen 
- Reduzierung der Grundwasserneubildung 
- Verlust von kaltluftproduzierenden Flächen 
- Verlust von Teil-Lebensräumen für einige Arten, Entstehung von neuen Lebensräumen für 
andere Arten zu erwarten. 
 
 
Auswirkungen der Planänderung 
 
Durch die Planänderung in "gewerbliche Baufläche, geplant" sind über das bisherige Maß 
hinausgehend durch Versiegelung und Überbauung folgende Auswirkungen zu erwarten: 
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- Dauerhafter Verlust des in Teilbereichen noch vorhandenen natürlichen Bodens und seiner 
natürlichen Bodenfunktionen (Lebensraumfunktion, Speicher-, Puffer- und Filterfunktion) 
durch Versiegelung, Verdichtung, Rodung. 
- Detailliertere Aussagen zu den Auswirkungen sowie zum möglichen Ausgleich werden im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung getroffen. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, BNatSchG und 
BauGB dar. 
 
- Einschränkung des Hochwasserretentionsraums hinter Hochwasserschutzeinrichtungen 
durch Gebäude 
- Reduzierung der Grundwasserneubildung 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des WHG und des BauGB dar. 
 
- Verlust von kaltluftproduzierenden Flächen 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BImSchG und des BauGB dar. 
 
- Verlust bzw. Veränderung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. 
- Verlust von Teil-Lebensräumen für einige Arten, Entstehung von neuen Lebensräumen für 
andere Arten. 
- Funktionsbeeinträchtigung für folgende naturschutzfachlich relevante Artenvorkommen: 
Brutvogelarten, Fledermäuse 
- kleinflächiger Verlust potenzieller Brut- und essenzieller Nahrungshabitate von Vögeln 
- Auf der nachfolgenden Planungsebene wird keine Notwendigkeit für vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen gesehen, da durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen Tötungen bzw. 
Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen werden und die ökologi-
sche Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG und des BauGB 
dar. 
 
- Eine Anlage für Sport und Freizeit mit einer Erholungsfunktion für die Bevölkerung wird 
überplant. 
Diese Auswirkung stellt einen Konflikt mit den Zielen des BauGB dar. 
- Das Rad- und Fußwegenetz bleibt für die Naherholung erhalten. 
 
Für die Schutzgüter "Landschaft" und "Kultur- und sonstige Sachgüter" sind keine Auswir-
kungen zu erwarten. 
 
Aussagen zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima, deren Anfälligkeit 
gegenüber den Folgen des Klimawandels wie z.B. höhere Anzahl von heißen Sommertagen, 
Zunahme von Starkregenereignissen, heftigen Stürmen sowie zu den eingesetzten Techni-
ken und Stoffen können auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nur sehr allgemein 
getroffen werden. Genauere Angaben sind erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung möglich. 
Bei Realisierung der Planung werden voraussichtlich während der Bau- und Betriebsphase 
Emissionen wie z.B. Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht entstehen. Detaillierte Infor-
mationen zu Art und Umfang der hieraus resultierenden Belästigungen sowie mögliche Ver-
meidungsmaßnahmen liegen auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nicht vor. Sie 
sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu erheben bzw. zu regeln. 
Bei Realisierung der Planung werden voraussichtlich während der Bau- und Betriebsphase 
Abfälle (u.a. Erdaushub, sonstige Baustellenabfälle) sowie Abwasser anfallen. Deren Art und 
Menge sowie der ordnungsgemäße Umgang mit diesen Stoffen kann in der vorbereitenden 
Bauleitplanung nicht detailliert beschrieben und quantifiziert werden. Aussagefähige Rege-
lungen hierzu sowie ggfs. auch zur Betriebsphase des Vorhabens sind auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung bzw. im Rahmen der Baugenehmigung zu treffen. 
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Für das Plangebiet sind gemäß dem heutigen Kenntnisstand auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung keine kumulierenden Wirkungen mit anderen Vorhaben im Umfeld erkennbar. 
 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
 
Durch die Planung sind folgende Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten: 
- Inanspruchnahme bereits versiegelter Flächen 
- teilweise Rodung von Gehölzen bzw. Bäumen 
- Gebäudeabriss und -neubau 
 
Die für die Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft erforderlichen Ausgleichs-
maßnahmen sind gemäß Bebauungsplan und artenschutzrechtlichem Fachbeitrag einerseits 
innerhalb der zukünftigen Bauflächen in Form von standortgerechter Bepflanzung, Eingrü-
nung, Dach- und Fassadenbegrünung sowie Erhalt besonders schützenswerter Einzelbäume 
und andererseits über eine Verrechnung mit Ökokontopunkten vorgesehen. Durch eine ge-
eignete Bauzeitenregelung in Verbindung mit einer Baufeldkontrolle ist das Eintreten von 
Verbotstatbeständen wirksam vermeidbar. Bau- oder betriebsbedingte Störungen werden lt. 
artenschutzrechtlicher Prüfung als unerheblich angesehen. Die ökologische Funktion der 
Lebensstätten von Vögeln und Fledermäusen im räumlichen Zusammenhang bleibt beste-
hen. Der Gewässerrandstreifen am Graben im Norden wird als naturnaher Pufferstreifen 
erhalten. 
 
FFH-Verträglichkeit 
 
Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu überprüfen.  In den maßgeb-
lichen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu prüfenden Projekten 
bzw. Plänen zählen. Die Natura 2000-Gebiete bilden das europäische Schutzgebietsnetz 
und umfassen die im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) und Vogel-
schutzrichtlinie gemeldeten Gebiete. Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 wurde 
festgelegt, dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-
Gebiete einer FFH-Vorprüfung (Prognose) zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis 
auf Sport) in einem 200 m-Radius. Die Prüfung ergab keine derart betroffenen Flächen in-
nerhalb dieser Abstandsbereiche. 
 
B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sollen Festsetzungen getroffen werden, die 
den o.g. Umweltauswirkungen entgegen wirken. Das sind im Wesentlichen: 

 Minimierung der Neuversiegelung 

 Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche 

 Festsetzungen zum flächensparenden Bauen (z.B. Minimierung der Erschließungs-
flächen, verdichtete Bauweise) 

 Wiederherstellung baulich temporär genutzter Bodenflächen 

 Fachgerechte Verwertung von Bodenaushub (getrennte Lagerung von Ober- und Un-
terboden, Vermeidung von Vernässung und Verdichtung, Wiedereinbau) 

 Berücksichtigung der Witterung vor dem Befahren empfindlicher Böden 

 Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versie-
gelter Böden 

 ggfs. Prüfung der Bodenbeschaffenheit und Baugrundeignung über ein geotechni-
sches Gutachten 

 Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen 
Funktionen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kom-
pensieren. Der Regionale Flächennutzungsplan kann hierfür lediglich eine Rahmen-
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setzung treffen - z.B. über die Darstellung der „Ökologisch bedeutsamen Flächennut-
zung“. Die konkrete Planung und Durchführung der Kompensationsmaßnahmen 
selbst ist im Zuge der Bauleitplanung bzw. der Fachplanung zu leisten. Dafür geeig-
net sind insbesondere Böden mit geringem Funktionserfüllungsgrad, wobei zwischen 
Eingriff und Ausgleich kein räumlicher Zusammenhang bestehen muss. Zu den be-
vorzugten Maßnahmen zählen z.B. Entsiegelung, Rekultivierung von Abbaustätten, 
Altablagerungen usw., Abtrag von Aufschüttungen, Verfüllungen usw., Schadstoffbe-
seitigung, Bodenreinigung, Oberbodenauftrag, Bodenlockerung, erosionsmindernde 
Maßnahmen, Wiedervernässung ehemals nasser oder feuchter Standorte oder Auf-
wertung ackerbaulich bewirtschafteter Fläche durch Extensivierung. (s. Hessisches 
Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2011): Bo-
denschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenbelan-
gen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen) 

 Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass im Rahmen von Baumaßnahmen, ins-
besondere bei Ausschachtungsarbeiten, bislang unbekannte Altablagerungen, Bo-
denkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen angeschnitten werden. Dabei 
kann es sich u. U. um ausgasende, gesundheitsgefährdende Stoffe handeln. Um Ge-
fährdungen zu vermeiden, sind bei neu entdeckten Bodenverunreinigungen unver-
züglich die zuständigen Behörden zu benachrichtigen und die weitere Vorgehenswei-
se abzustimmen. 

 Beim Fund von Kampfmitteln sind die Bautätigkeiten einzustellen und die zuständigen 
Behörden über den Fund zu informieren. 

 Einsatz wasserdurchlässiger Baustoffe, Bauteile oder entsprechender Bauverfahren 

 Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit von Grundstücksteilen 

 Vermeidung stofflicher Belastungen des Bodens und des Grundwassers bei den 
Bauausführungen 

 Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung in Abstimmung mit der zuständigen 
Wasserbehörde 

 Retention von Niederschlagswasser durch Dachbegrünung, Grünflächen und Zister-
nen, ggfs. in Verbindung mit Brauchwassernutzung 

 Die Ge- und Verbote der Schutzverordnung des Heilquellenschutzgebietes sind im 
Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen, so dass voraussichtlich keine Be-
einträchtigungen zu erwarten sind. 

 Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz, wie z.B. hochwasserangepasste 
Bauweise werden empfohlen (speziell: Risiken durch drückendes Wasser  berück-
sichtigen) 

 Sicherung des Gewässerrandstreifens an dem im Norden des Gebietes verlaufenden 
Graben 

 Maßnahmen im Rahmen eines nachhaltigen Energiekonzeptes, wie z.B. Verwendung 
von Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen etc. 

 Festsetzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzung sowie Erhaltung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigem Bewuchs, insbesondere Erhalt von Höhlenbäumen 

 Festsetzung von Vegetationsflächen 

 Gehölzpflanzungen zur Eingrünung 

 Begrünung der Grundstücksfreiflächen und Straßen 

 Fassaden- und Dachbegrünungen 

 Festsetzung von Flächen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege ggfs. auch innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans, um dort Ar-
tenschutzmaßnahmen umzusetzen 

 Anlage einer Extensivwiese 

 Gestaltung des Gewässerrandstreifens am benachbarten Graben 

 zeitliche Beschränkung der Baufeldvorbereitung und Rodung von Gehölzen auf Zeit-
räume außerhalb der Brutsaison von Vögeln und der Aktivitätszeit von Fledermäusen 
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 Baufeldkontrolle vor der Räumung und ggfs. Abstimmung der erforderlichen Maß-
nahmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde 

 Schutz von Habitatstrukturen 

 geeignete Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen für die potenziell vorkommenden 
Fledermaus- und Vogelarten, um Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten auszuschließen 

 Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung (z.B. Natrium-Dampfdrucklampen, 
LED-Leuchtmittel) mit vollständig geschlossenem Lampengehäuse, um ein Anlocken 
von Insekten zu vermeiden bzw. Verluste zu minimieren. 

 Gestaltungsvorgaben zur Einbindung in die Umgebungsnutzung 

 farbliche Gestaltung der Gebäude 

 Beachtung des Schutzanspruches des bestehenden Hotels gegen evtl. Lärmimmissi-
onen durch heranrückendes Gewerbe über geeignete Festsetzungen im Bebauungs-
plan 

 Um sicherzustellen, dass keine Bodendenkmäler beeinträchtigt und/oder zerstört 
werden, ist im Bebauungsplan auf das Erfordernis hinzuweisen, dass bei Erdarbeiten 
ggf. auftretende Bodenfunde unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hes-
senArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden und Funde und 
Fundstellen in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu ei-
ner Entscheidung zu schützen sind. 

 
B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Eine Umweltprüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten wurde nicht durchgeführt, da auf-
grund der örtlichen Gegebenheiten (erforderliche Nähe zum bestehenden Firmenstandort, 
vorhandene Verkehrserschließung) keine sinnvollen, den Standortanforderungen genügen-
den Alternativflächen zur Verfügung standen. 
Mit dem vorliegenden Änderungsverfahren werden bereits zum Teil versiegelte, durch Sport-
platz- und Parkplatznutzung überformte Flächen einer neuen Verwendung zugeführt. 
 
B 3. Zusätzliche Angaben 
 
B 3.1 Prüfverfahren 
 
Das für die vorliegende Planänderung verwendete Verfahren zur Umweltprüfung ist hinsicht-
lich Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik weitgehend identisch mit dem Prüfverfahren 
zum Umweltbericht des RPS/RegFNP 2010. In der Planänderung kommen insbesondere die 
darin unter 3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Teilverfahren zur Prüfung von Einzelflächen (Ein-
zelprüfung) und zur Vorprüfung der Natura 2000- bzw. FFH-Verträglichkeit zur Anwendung. 
Das Verfahren wurde ergänzt um Aussagen zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) und um 
eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe j BauGB. 
 
Für die Einzelprüfung wird ein GIS-basiertes Abfrage-, Dokumentations- und Erstbewer-
tungsinstrumentarium verwendet, mit dem alle relevanten Umweltbelange automatisiert er-
mittelt werden können.  
Anhand von über 50 Umweltthemen werden dabei die Auswirkungen der Planänderung auf 
sieben verschiedene Schutzgüter (Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima, Tiere und 
Pflanzen/Biologische Vielfalt, Landschaft / landschaftsbezogene Erholung, Gesundheit des 
Menschen/Bevölkerung, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen zwischen diesen 
analysiert. Zu den Umweltthemen zählen sowohl meist gebietsbezogene Angaben zu hohen 
Umweltqualitäten, die negativ oder positiv beeinflusst werden können als auch vorhandene 
Vorbelastungen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil der Umweltthemen 
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ist zusätzlich mit rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als Restrik-
tion erweisen können (z.B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete). Für einzelne Umweltthe-
men wurden so genannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 
Die Ergebnisse der automatisierten Umweltprüfung werden in einem „Datenblatt zur Um-
weltprüfung“ dargestellt. Sie sind die Grundlage für die weiter eingrenzende, verbal-
argumentative Bewertung in Kapitel B 2 des Umweltberichts. 
Das Datenblatt kann beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden. 
 
Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit wird auf den ersten Prüfschritt (FFH-Vorprüfung oder -
Prognose) begrenzt. In der FFH-Vorprüfung erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erheb-
liche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteile eines Natura-2000 Gebietes durch die Planung offensichtlich ausgeschlossen 
werden können.  
Die Vorprüfung ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt 
nur die Grundzüge der angestrebten Flächennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung ist im Regelfall eine weitere Vorprüfung ausgehend von Wirkfaktoren 
der dann konkretisierten Planung durchzuführen. 
 
Bei der Zusammenstellung der Angaben sind folgende Schwierigkeiten aufgetreten: 
 
Einzelne Umweltbelange können wegen zu kleinmaßstäblicher Datengrundlagen und man-
gels Kenntnis der im Einzelnen geplanten Vorhaben nur in sehr allgemeiner Form behandelt 
werden. Dies betrifft Aussagen 

 zur Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihrer Beseitigung und Verwertung, 

 zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima sowie deren Anfälligkeit 
gegenüber den Folgen des Klimawandels,  

 zu den eingesetzten Techniken und Stoffen und 

 zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
durch schwere Unfälle oder Katastrophen. 

Diese Aspekte können erst im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Vorhaben im Plan-
gebiet im Rahmen der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren genauer be-
nannt werden. 
 
B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 
 
Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen.  
Für den RPS/RegFNP 2010 wurde dazu ein Konzept für ein Monitoring entwickelt, das in 
Kapitel 3.2 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschrieben ist. Die mit der vorlie-
genden Planänderung verbundenen Umweltauswirkungen fließen in dieses Monitoring mit 
ein. 
 
B 3.3 Zusammenfassung des Umweltberichts 
 
Die Stadt Karben beabsichtigt, über das vorliegende Änderungsverfahren einer ortsansässi-
gen Firma eine nahegelegene Erweiterungsmöglichkeit des Standortes zu ermöglichen. Bis-
her als Tennisplätze und Parkplatz genutzte Flächen sollen für die Errichtung eines Schu-
lungszentrums, einer Ausstellungshalle und eines Parkplatzes der Firma umgewidmet wer-
den. 
 
Durch Versiegelung, Überbauung und Grünflächengestaltung sind Auswirkungen für Boden 
und Fläche (Flächenverlust, Funktionsverlust natürlicher Böden), Wasser (Reduzierung der 
Grundwasserneubildung), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebensraumverlust), Kli-
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ma und Luft (kleinklimatische Veränderung) und Landschaft (Veränderung des Landschafts-
bildes) zu erwarten. 
 
Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Einsatz von Ökopunkten können 
die Auswirkungen minimiert beziehungsweise kompensiert werden, so dass voraussichtlich 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zurückbleiben. 
 
B 3.4 Referenzliste der verwendeten Quellen 
 

 Zur Erstellung des Umweltberichtes wurden die Quellen 1-7 herangezogen. 
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Verzeichnis der verwendeten Unterlagen 
 

[1] Datenblatt der Strategischen Umweltprüfung des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain 

abgerufen am 23.05.2018 

[2] Luftbild 

Stand 2017 

[3] Hochwassergefahrenkarte  

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie HLNUG 

Stand November 2015 

[4] Bodenviewer 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie HLNUG 

[5] Bebauungsplan Nr. 223 der Stadt Karben 

"Am Quellenhof" 

Büro Dörhöfer & Partner 

Stand September 2018 

[6] Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 223 "Am Quellenhof" 

Büro NaturProfil 

61169 Friedberg 

Stand Juli 2019 

[7] Artenschutzrechtliche Prüfung 

Büro NaturProfil 

61169 Friedberg 

Stand Juli 2019 
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